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 Landesinformationsfreiheitsgesetz 
Ihre Anfrage vom 10. August 2021 und Ihre Rückfrage vom 16. August 2021
 
 
 
Sehr geehrte Frau Maier, 
 
 
vor der Beantwortung Ihres Auskunftsbegehrens werden die in einem Auftragsverar-
beitungsvertrag (AVV) enthaltenen Bestimmungen zu technischen und organisatori-
schen Maßnahmen daraufhin geprüft werden müssen, ob deren Bekanntwerden die 
öffentliche Sicherheit beeinträchtigt (Versagungsgrund nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 LIFG).  
 
Darüber hinaus wird geprüft werden müssen, ob ein Unternehmen, welches ggfs. das 
Konzept für die technischen und organisatorischen Maßnahmen entwickelt hat, ein 
berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung hat (Versagungsgrund nach § 6 S. 2 
LIFG). 
 
Überdies werden in einem Auftragsverarbeitungsvertrag regelmäßig Beauftragte und 
Mitarbeiter von Unternehmen und Behörden aufgeführt. Auch hier wird eine Beteili-
gung (§ 8 LIFG) bzw. Schwärzung dieser möglicherweise erforderlich sein. 
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Im Vorfeld der Prüfung gehen wir weder davon aus, dass einer oder mehrere der 
oben genannten Versagungsgründe vorliegt, noch gehen wir vom Gegenteil aus. Der 
Aufwand für die Bearbeitung und die Prüfung nach den oben genannten Maßgaben 
fällt jedoch an. Dieser Aufwand wird mit voraussichtlich 350 Euro beziffert. Ein gerin-
gerer Betrag ist möglich, eine höhere Gebühr ist jedoch ausgeschlossen (§ 10 Abs. 3 
Satz 2, 2. Halbsatz LIFG). Diese Gebührenprognose ist gesetzlich nach § 10 Abs. 2 
LIFG vorgeschrieben.  
 
Eine Begründung dieser Gebührenprognose, so wie sie oben erfolgt ist, ist hingegen 
nicht verpflichtend vorgesehen. Sie erfolgt hier jedoch aus Gründen der Transparenz 
und der Nachvollziehbarkeit von Verwaltungshandeln. 
 
Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie an Ihrem Auskunftsbegehren festhalten wollen oder 
nicht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
██████████
 
 


